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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 12929-2:2015) wurde unter Federführung der WG 2 „Allgemeine Anforderungen und 
Berechnungen“ (Vorsitz: Österreich) des CEN/TC 242 „Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen für den 
Personenverkehr“ (Sekretariat: Frankreich) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Arbeitsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-16 AA „Seilbahnen“ des 
DIN-Normenausschusses Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF). 

Dieses Dokument beruht auf der Grundlage einer deutschen Referenzfassung.  

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 12929-2:2005-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt 2 „Normative Verweisungen“ wurde aktualisiert; 

b) Überarbeitung des Abschnitts 5.2.2 „Gefährdungsbilder“; 

c) Überarbeitung des Abschnitts 6 „Maßnahmen für den Bestand der Zugseilschleife“; 

d) Streichung der Abschnitte 6.13, 6.14, 6.20, 6.22, 7.7, 7.8 und 7.9; 

e) Überarbeitung des Abschnitts 7.4 „Längspendelfreiheit“; 

f) Überarbeitung des Abschnitts 8 „Anforderungen an die Befestigung des Fahrzeuges am Zugseil“; 

g) im informativen Anhang A wurde die A-Abweichung Deutschlands entfernt; 

h) im Anhang ZA wurde die Zusammenhänge mit den Grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 
2000/9/EG an die neue Nummerierung angepasst. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 12929-2: 2005-06 



 

 

 
EUROPÄISCHE NORM 

EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 

 EN 12929-2 
  

 
 Januar 2015 

ICS 45.100 Ersatz für EN 12929-2:2004

Deutsche Fassung 

 Sicherheitsanforderungen an Seilbahnen für den 
Personenverkehr - Allgemeine Bestimmungen - Teil 2: 

Ergänzende Anforderungen an Zweiseil-Pendelbahnen ohne 
Tragseilbremse 

 

Safety requirements for cableway installations designed to 
carry persons - General requirements - Part 2: Additional 

requirements for reversible bicable aerial ropeways without 
carrier truck brakes 

 Prescriptions de sécurité pour les installations à câbles 
destinées au transport de personne - Dispositions 

générales - Partie 2: Prescriptions complémentaires pour 
les téléphériques bicâbles à va et vient sans frein de chariot

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 18. November 2014 angenommen.  
 
Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen 
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen 
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-
Mitglied auf Anfrage erhältlich. 
 
Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, 
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum 
mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 
 
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern. 
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